
 
Beschluss-Nr. 46/6/19/12/2024  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Neufassung der Feuerwehrkosten-
satzung der Stadt Bad Lausick und ihrer Ortsteile mit Anlage Kostenverzeichnis. Die 
Satzung ist Grundlage für die Abrechnung der Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Bad Lausick und ihrer Ortsteile gegenüber den in der Satzung und im 
SächsBRKG festgelegten Kostenschuldnern. Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
Damit tritt die Feuerwehrkostensatzung vom 24.04.1997 außer Kraft. 

 
Beschluss-Nr. 47/6/19/12/2024  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Neufassung der Gebührensatzung 
für das Kur- und Stadtmuseum der Stadt Bad Lausick. Die Satzung ist Grundlage für 
die Erhebung von Gebühren für das Museum sowie für Stadtführungen und Veranstal-
tungen / Workshops mit Voranmeldung. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
gabe in Kraft. Damit tritt die Gebührensatzung vom 24.07.2008 außer Kraft. Die Erhö-
hung der Gebühren resultiert aus gestiegenen Kosten.  

 
Beschluss-Nr. 48/6/19/12/2024  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt für die Ausstattung der Grundschule Bad 
Lausick außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 6.589,84 € im Bereich der Inves-
titionstätigkeit für Lehrmittel. 

 

Beschluss-Nr. 49/6/19/12/2024  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Änderung der außerplanmäßigen Auszahlun-
gen im Rahmen des Digitalpakts im Haushaltsjahr 2024 für die Grund- und Oberschule laut Be-
schluss-Nr. 26/3/24/10/2024. 

 

Beschluss-Nr. 50/6/19/12/2024  
Der Stadtrat beschließt die Erhöhung der überplanmäßigen Auszahlungen um 
5.652,88€ auf nunmehr 11.252,88€ für die Baukosten zum grundhaften Ausbau der 
Herderstraße im Bereich Herderstraße 18 bis Herderstraße 16. 

 

Beschluss-Nr. 51/6/19/12/2024  
Der Stadtrat beschließt außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlung zur Vorun-
tersuchung / umweltseitiger Variantenvergleich mit integrierter Artenschutzprüfung für 
das Vorhaben „Anbau eines Radweges an der B176 zwischen Ballendorf und Bad 
Lausick“ für den nächsten Planungsschritt in Höhe von 11.352,60 € um 16.955,12 € auf 
28.307,72 €. 

 
Beschluss-Nr. 52/6/19/12/2024   
Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Auszahlung für die Straßenentwässe-
rungsinvestitionsumlage an den Abwasserzweckverband Espenhain für die Baumaß-
nahme „Am Mühlteich 1. Bauabschnitt“ Ortsnetz Beucha - Neubau eines Mischwasser-
kanals (78m) in Höhe von 14.001,57 €. 

 

Beschluss-Nr. 53/6/19/12/2024  
Der Stadtrat beschließt außerplanmäßige Auszahlungen für den Neubau der Haltestel-
lenbereiche des ÖPNV in der Erich-Weinert-Straße in Bad Lausick in Höhe von insge-
samt 61.224,79 €.  

 
Beschluss-Nr. 54/6/19/12/2024  
Feststellung des Jahresabschluss der Stadt Bad Lausick zum 31.Dezember 2020. 

 



 
Beschluss-Nr. 55/6/19/12/2024  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Verlängerung der Option, dass ent-
sprechend §27 Absatz 41 Umsatzsteuergesetz (UStG) für sämtliche nach dem 31. De-
zember 2016 und vor dem 1. Januar 2027 ausgeübte Tätigkeitsbereiche und damit 
verbundenen steuerbaren Leistungen § 2 Absatz 3 UStG in der Fassung vom 31. De-
zember 2015 zur Anwendung kommen soll.  
 

Beschluss-Nr. 56/6/19/12/2024  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) ab dem Jahr 2025. 


